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UNIVERSITÄT HOHENHEIM Hohenheim, 14.07.2005
Zentrale Verwaltung Az.: 226.1

Erste Änderungssatzung
der Satzung des Sprachenzentrums

der Universität Hohenheim

Auf Grund von §19 Abs. 1 S. Nr. 10 des Landeshochschulgesetzes (LHG) i. V. mit
§ 2 Abs. 2 Satz 1 Landeshochschulgebührengesetz (LHGebG) in der Fassung vom
01. Januar 2005 hat der Senat der Universität Hohenheim am 13. Juli 2005 die nachstehen-
de Änderungssatzung beschlossen:

Artikel 1

Die Satzung des Sprachenzentrums der Universität Hohenheim vom 21. Januar 1994
(Amtlichen Mitteilungen Nr. 320) wird wie folgt geändert:

§ 2 wird um Abs. 4 ergänzt:
„(4) Für die Teilnahme an einem Sprachkurs erhebt die Universität Gebühren.

Näheres regelt eine Gebührensatzung.“

Artikel 2

Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilun-
gen der Universität Hohenheim in Kraft. Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum
Wintersemester 2005/2006.

Stuttgart-Hohenheim, 14. Juli 2005

Prof. Dr. Hans - Peter Liebig
- Rektor -


